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RS OGH 1993/10/19 1Ob25/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1993

Norm

GewO 1973 §74 Abs2

GewO 1973 §77

Rechtssatz

Hat die Gewerbebehörde eine Betriebsanlage genehmigt, gleichzeitig aber Au5agen angeordnet, so hat sie deren

Befolgung - jedenfalls aber so weit, als diese Auflagen, zur Vermeidung der Gefährdung der körperlichen Sicherheit von

Personen angeordnet wurden - auf geeignete Weise zu überwachen bzw, wenn sie dabei Anstände wahrnimmt, die

erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. (hier: Vorschreibung eines Handlaufs).
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